
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                       19.06.2019 

 

 

Departement Technische Betriebe / Stadtwerk Winterthur: 

Abwasserreinigungsanlage (ARA); Dachsanierung Schlammentwässerungsanlage – Gebunden-

erklärung und Ausgabenfreigabe  

IDG-Status: teilweise öffentlich 

SR.19.444-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Aufwendungen im Betrag von Fr. 550 000 (exkl. MwSt.) für die Dachsanierung der Schlam-

mentwässerungsanlage werden gestützt auf § 5 VGG i.V.m. § 103 Abs. 1 GG als gebundene 

Ausgabe bezeichnet und zu Lasten der Investitionsrechnung der Produktegruppe Stadtwerk Win-

terthur, Projekt-Nr. 20 759, Kostenarten 504 061, 504 062 und 614 000, freigegeben. 

 

2. Ziffer 4 der Begründung wird nicht veröffentlicht. 

 

3. Mitteilung (mit Beilagen) an: Departement Technische Betriebe, Stadtwerk Winterthur; Depar-

tement Finanzen, Finanzamt; Stadtkanzlei; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 
 

  

 A. Simon 
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Begründung:  

1. Ausgangslage 

Die Abwasserreinigungsanlage (ARA) verarbeitet das Abwasser der Stadt Winterthur und ver-
schiedener Gemeinden im Rahmen vertraglicher Regelungen1. Heute wird das Abwasser von 
rund 130 000 Menschen in vier Verfahrensstufen gereinigt und danach in die Töss abgeleitet. Die 
ARA hat heute einen guten Ausbaustandard. Gleichwohl verlangen die laufend aktualisierte Ge-
wässerschutzgesetzgebung, die Weiterentwicklung der Technik und der altersbedingte Ersatz 
gewisser Anlagenteile Investitionen in die ARA. Da die einzelnen Verfahrensstufen eng verbun-
den sind, gegenseitige Abhängigkeiten bestehen und alle Um- und Neubauten unter Vollbetrieb 
erfolgen müssen, ist eine umfassende, Investitionsplanung entscheidend für die ARA.  

Übersicht über die Dachsanierung der Schlammentwässerung 

  

Das Dach der Schlammentwässerung (Schlammverbrennungsanlage) ist zu sanieren, nicht mehr 
benötigte Aufbauten sind zu entfernen und abzudichten. Zusätzlich werden Vorrichtungen zur 
Absturzsicherung erstellt.  

2. Dachsanierung Schlammentwässerung 

Schlammentwässerung 

In der Schlammentwässerungsanlage wird der in der Schlammbehandlungsanlage anfallende 
Klärschlamm entwässert, um dadurch brennbares Material zu erhalten. Die Schlammentwässe-
rung ist im Gebäude der ehemaligen Schlammverbrennungsanlage untergebracht. Die Verbren-
nungslinien zur Verbrennung des entwässerten Klärschlamms wurden aufgrund des kantonalen 
Entscheids2, den Klärschlamm zentral zu verbrennen bereits 2015 stillgelegt. Seither wird der 
entwässerte Klärschlamm ins Klärwerk Werdhölzli nach Zürich zur Verbrennung gebracht3.  

                                                 
11 Art. 1ff. Verordnung über die Siedlungsentwässerung (VSE) vom 5. Juni 2000 i. V. mit Art. 4 der Ausführungsbestimmungen zur 
Verordnung über die Siedlungsentwässerung vom 4. Juli 2001 

2 Vgl. «Kantonaler Klärschlamm-Entsorgungsplan 2015 (Festsetzung)» vom 31. August 2011 (RRB Nr. 1035) 
3 Vgl. «Abwasserreinigungsanlage (ARA) – Vergabe der Klärschlamm-Transportdienstleistungen» vom 13. März 2019 (SR.19.161-1) 
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Die Schlammentwässerung wurde im Zusammenhang mit der Stilllegung der Verbrennungslinien 
in den Jahren 2015 bis 2016 umgebaut und saniert (u.a. maschinelle Ausrüstung). 

Dachsanierung 

Bereits bei den letzten Umbauten 2015/2016 wurde festgestellt, dass das Dach an verschiedenen 
Stellen undicht ist. In der Folge wurde das Dach punktuell instand gestellt. Auf eine vollständige 
Sanierung wurde damals aus Kostengründen verzichtet.  

Unterdessen hat sich der Zustand des Dachs insgesamt verschlechtert und ist heute in einem 
sehr schlechten Zustand. So ist an verschiedene Stellen bei Regen Wasser ins Gebäude einge-
drungen. Dabei war auch eine Niederspannungsverteilanlage zur Steuerung von Lüftungsele-
menten vom Wassereintritt bedroht, sodass der Dachbereich provisorisch abgedichtet werden 
musste. Auch wurden bereits die Bodenbeläge durch das Wasser beschädigt. Aufgrund der vie-
len Schäden ist nur eine komplette Sanierung des Dachs zweckmässig und kostengünstig. Auf-
grund eines Hagelschadens am Oberlicht wird ein Teil der Dachsanierung durch die Gebäude-
versicherung (vgl. Beilage I und II) gedeckt. 

Absturzsicherung 

Im Zuge der Dachsanierungen werden die für den betrieblichen Unterhalt des Daches geforderten 
Absturzsicherungen angebracht. Damit wird der Schutz der Mitarbeitenden in diesem Bereich 
wieder auf den aktuellen Stand gebracht.  

3. Gebundenheit 

Gemäss § 103 Gemeindegesetz (GG)4 gelten Ausgaben als gebunden, wenn die Gemeinde 
durch einen Rechtssatz, durch den Entscheid eines Gerichts oder einer Aufsichtsbehörde oder 
durch einen früheren Beschluss der zuständigen Organe oder Behörden zu ihrer Vornahme ver-
pflichtet ist und ihr sachlich, zeitlich und örtlich kein erheblicher Ermessungsspielraum bleibt. 

Vorgabe durch übergeordnetes Recht  

Grundsätzlich verlangt § 5 Gemeindeverordnung (VGG)5 den laufenden Unterhalt der städtischen 
Sachwerte, um die Substanz und Gebrauchsfähigkeit zu erhalten und Personen-, Sach- oder 
Bauschäden zu vermeiden. Die Sanierung der Dachinfrastruktur der Schlammentwässerung und 
die Installation einer zeitgemässen Absturzsicherung entspricht damit grundsätzlich den gesetz-
lichen Vorgaben. 

Der Erhalt der Gebrauchsfähigkeit des Gebäudes ist ohne Massnahmen nicht mehr gegeben. 
Das Dach ist über die gesamte Dachfläche in einem sehr schlechten Zustand und muss umge-
hend saniert werden. Zusätzlich muss das Dach aufgrund gesetzlicher Vorschriften (u.a. Art. 3 
und 17 VUV6) i.V.m. der entsprechenden SUVA-Richtlinie7 mit verschiedenen Absturzsicherun-
gen ausgerüstet werden. Nur mit diesen Sicherungen lassen sich künftig notwendige Unterhalts-
arbeiten auf dem Dach gefahrlos und SUVA-konform durchführen.  

 
  

                                                 
4 Vgl. Gemeindegesetz (GG) vom 20.04.2015 (LS 131.1) 
5 Vgl. Gemeindeverordnung (VGG) vom 29.06.2016 (LS 131.11) 

6 Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Verordnung über die Unfallverhütung, VUV) vom 19. Dezem-
ber 1983 (SR 832.30) 

7 Vgl. «Arbeiten auf Dächern», SUVA, Publikationsnummer 44066, Juni 2017 
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Örtliche, sachliche und zeitliche Gebundenheit 

Aufgrund des Wassereintritts und den absehbaren, massiven Folgeschäden sowie in Würdigung 
der fehlenden Absturzsicherung muss die Dachsanierung zeitnah in Angriff genommen werden. 
Ein wesentlicher Handlungsspielraum ist nicht gegeben. 

4. Kosten und Finanzierung 

[…] 

5. Investitionsfolgekosten und Erträge 

Aus dem beantragten Projekt ergeben sich folgende Abschreibungen und Zinsen: 

Kapitalkosten (Abschreibung über 35 Jahre, Zinsen) Fr./a 21 902 

Erträge (keine erwartet) Fr./a 0 

Indirekte Kostenfolgen (keine erwartet) Fr./a 0 

Total Folgekosten Fr./a 21 902 

6. Kommunikation 

Es ist keine interne oder externe Kommunikation vorgesehen. 

7. Veröffentlichung 

Dieser Beschluss wird teilweise veröffentlicht. Auf die Veröffentlichung der Ziffer 4 der Begrün-
dung wird verzichtet, da sich aufgrund der detaillierten Darstellung der zu erwartenden Kosten 
die maximale Zahlungsbereitschaft der Stadt Winterthur für die einzeln auszuschreibenden Ar-
beiten ersichtlich ist. Damit bestünde die Möglichkeit, dass nicht mehr marktkonforme Offerten 
eingereicht werden, sondern preislich überhöhte Angebote aufgrund der vorliegenden Zahlen. 

Für eine zielkonforme Umsetzung der Submission, wird daher gestützt auf § 23 Absatz 2 litera e 
IDG8 i.V.m. dem Stadtratsbeschluss vom 19. Dezember 2018 über die Publikation von SR-Be-
schlüssen9 auf die Veröffentlichung der Ziffer 4 in der Begründung verzichtet. 
 
 
Beilagen: 

Beilage I:  Kostengutsprache Gebäudeversicherung des Kantons Zürich vom 6. Okto-
ber 2016 

Beilage II: Fristverlängerung für die Kostengutsprache der Gebäudeversicherung des Kan-
tons Zürich vom 21. März 2019 

                                                 
8 Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) vom 12. Februar 2007 (LS 170.4) 

9 Vgl. «Regelung über die Publikation von SR-Beschlüssen (IDG-Status)» vom 19. Dezember 2018 (SR18.1040-1) 
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